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Änderungsantrag zu K-19

Von Zeile 36 bis 40:
eingebaute Software bestimmt auch bei vielen Geräten mittlerweile darüber, wie kurz
oder lang Geräte genutzt werden können. Insbesondere offenequelloffene bzw. freie
Software ermöglicht es, anwendungsbezogene und ressourcensparsame Lösungen zu
entwickeln und anzupassen. Darum ist der stärkere Einsatz für offenequelloffene
Software auch ein Einsatz für mehr Nachhaltigkeit in der Digitalisierung, er erhöht die
Teilhabe und baut Abhängigkeiten ab. Endgeräte können länger 

Von Zeile 43 bis 44:
aufbauen, aber auch nicht mehr benötigten wegstreichen. Deshalb muss öffentliche
Verwaltung prioritär auf offenequelloffene Software setzen.

Begründung

Die Begriffe "quelloffene Software", "freie Software" und Open-Source-Software
werden im Wesentlichen synonym verwendet, der Begriff "offene Software" ist aber
nicht etabliert und hat daher keine eindeutige Bedeutung. Um den Text leichter
verständlich zu machen wird hier "offene Software" durch "quelloffene/freie Software"
ersetzt.
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